
 18.10.2025   

Beitragssatzung 

für den 

„Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Neumünster Wittorf e.V.“ 
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§1 Grundsatz 

Diese Beitragssatzung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die 

Beitragsverpflichtungen der Mitglieder, die Gebühren und Umlagen. 

Sie kann nur von den Mitgliedern des Vereins in einer Mitgliederversammlung geändert 

werden. 

§2 Beschlüsse 

Die Mitgliederversammlung beschließt  

- die Höhe des Beitrages,  

- die Aufnahmegebühr und  

- die Umlagen.  

Der Vorstand legt die Gebühren fest. Die festgelegten Beiträge werden  

- zum 01. Januar des folgenden Jahres  

erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. Nach Beschluss der 

Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden. 

§3 Beiträge  

Auf der Mitgliederversammlung wurden von den Mitgliedern des Vereins die Beiträge 

gem. Anhang 1 beschlossen. Unabhängig vom Eintrittsdatum des Mitglieds, ist der 

Jahresbeitrag des laufenden Kalenderjahres bei Vereinsbeitritt zu entrichten. 

Die Beiträge sind  

- bis zum 01.12. eines jeden Jahres  

auf das Vereinskonto zu überweisen. Bei entsprechender Ermächtigung kann der Beitrag 

durch den Kassenwart eingezogen werden. 

§4 Ermäßigungen 

In begründetem Fall kann der Vereinsvorstand den Beitrag des betreffenden Mitglieds auf 

Antrag 

- teilweise erlassen 

- in Gänze erlassen 

- stunden 

Der Beschluss hierzu wird in der Vorstandssitzung mit einfacher Mehrheit getroffen. 
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§5 Vereinskonto 

Bank: Sparkasse Südholstein 

IBAN: DE78 2305 1030 0510 6204 61 

BIC: NOLADE21SHO 

Es werden nur entsprechend auf dieses Konto eingezahlte Beiträge anerkannt. 

§6 Bescheinigung 

Auf schriftlichen Antrag des Vereinsmitglieds zum Jahresende, wird durch den 

Kassenwart eine Bescheinigung über die gezahlten Beiträge des abgelaufenen 

Kalenderjahres ausgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neumünster, 18.10.2025 

Unterschriften Vorstand: 

X

Vorsitzender

 

X

stellvertretender Vorsitzender

 

X

Kassenwart

 

X

Schriftführer

 

X

Beisitzer

 

X

Beisitzer

: 


